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Landratsamt Miltenberg 
Brückenstr. 2 
63897 Miltenberg 
 
 
 
 
 
Bekanntmachung 
Planfeststellungsverfahren gemäß §§ 17 ff. des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) 
i.V.m. Art. 72 ff. des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) sowie gemäß 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) für den sechsstreifigen 
Ausbau der Bundesautobahn A 3 (Frankfurt - Nürnberg) im Abschnitt westlich An-
schlussstelle Rohrbrunn - Haseltalbrücke (Bau-km 236+000 bis Bau-km 241+339) 
 
Für das o. a. Bauvorhaben liegt der Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Unter-
franken vom 28.11.2008, Nr. 32-4354.1-3/07, mit Rechtsbehelfsbelehrung und mit einer 
Ausfertigung der festgestellten Planunterlagen zur allgemeinen Einsicht aus 
 
 
bei  
Landratsamt Miltenberg 
Brückenstr. 2, Zimmer Nr. 214 
63897 Miltenberg 
 
 
 
 
in der Zeit  

von 08.01.2009 bis einschließlich 21.01.2009 
 
  
während der Dienststunden                  Montag und Dienstag      von 8.00 – 16.00 Uhr 
                                                              Mittwoch                          von 8.00 – 12.00 Uhr 
                                                              Donnerstag                     von 8.00 – 18.00 Uhr 
                                                              Freitag                             von 8.00 – 13.00 Uhr 
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Der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte Plan können auch bei der Autobahndi-
rektion Nordbayern, Flaschenhofstr. 55, 90402 Nürnberg, und bei der Regierung von Unter-
franken, Peterplatz 7, 97070 Würzburg eingesehen werden. 
 
Der Planfeststellungsbeschluss wird dem Vorhabensträger, den Trägern öffentlicher Belan-
ge, den Vereinigungen (nach Naturschutzrecht anerkannte Vereine und sonstige Vereini-
gungen, soweit diese sich für den Umweltschutz einsetzen und nach gesetzlichen Vor-
schriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten vorgesehenen Ver-
fahren anerkannt sind), über deren Einwendungen und Stellungnahmen entschieden wor-
den ist, sowie denjenigen, über deren Einwendungen entschieden worden ist, individuell 
zugestellt (§ 17b Abs. 1 Nr. 7 FStrG). 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss auch gegenüber allen anderen Betrof-
fenen als zugestellt (§ 17 FStrG i.V.m. Art. 74 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG). 
 
 
Miltenberg, 16.12.2008 
 
Schwing 
Landrat 

 


